
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/11/28 91/09/0029
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1991

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §123;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 84/09/0143 E 13. November 1985 VwSlg 11938 A/1985 RS 1

Stammrechtssatz

Die abschließende rechtliche Beurteilung des dem Beamten zur Last gelegten Verhaltens (Dienstp<ichtverletzung) ist

im Einleitungsbeschluss nicht erforderlich.
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